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RS UVS Kärnten 1997/10/30 KUVS-
1297/1/97
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.10.1997

Rechtssatz

Gibt der Beschuldigte selbst eine bestimmte Adresse als seinen Aufenthaltsort an, be ndet sich auch dort und nimmt

an dieser Adresse auch eigenhändige Rückscheinbriefsendungen entgegen, so ist diese Adresse als Wohnadresse

anzunehmen und der Beschuldigte verwaltungsstrafrechtlich verantwortlich, wenn er seiner Meldep icht gemäß § 3

Abs 1 Meldegesetz nicht nachkommt.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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